
 
 

 

Landgericht Potsdam      

- Der Präsident -       

Az.: 3204 E/54  

 

 

Präsidiumsbeschluss Nr. 3/2024 
zur richterlichen Geschäftsverteilung im Jahr 2024 

 

 

Der Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts Potsdam für das Jahr 2024 wird wie folgt 

geändert: 

 

1. Frau Richterin (auf Probe) Biro wird ab dem 01.03.2024 der 5. Strafkammer mit 

einem Arbeitskraftanteil von 15 % zugewiesen. 

2. Frau Richterin am Landgericht Dumlich scheidet mit Ablauf des 04.03.2024 im 

Umfang von 50 % ihrer Arbeitskraft und damit vollständig aus der 10. Strafkammer 

aus. 

3. Die Turnuslänge der 2. Zivilkammer wird ab dem 01.03.2024 auf 24 Punkte 

festgesetzt.  

4. Die lediglich anteilsmäßig erfolgte Anrechnung des Arbeitskraftanteils von Frau 

Richterin (auf Probe) Löpelt entsprechend Teil II. B Ziffer 7 des 

Geschäftsverteilungsplans 2024 entfällt mit Ablauf des 01.03.2024. Die Turnuslänge 

der 11. Zivilkammer wird ab dem 02.03.2024 auf 30 Punkte festgesetzt.  

 

Der Präsident hat gemäß § 21 i Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 21 e Abs. 7 Satz 2 GVG am 

01.02.2024 die Eilverfügung Nr. 1/2024 sowie am 12.02.2024 die Eilverfügung Nr. 2/2024 

zur richterlichen Geschäftsverteilung im Jahr 2024 erlassen, die wie folgt lauten: 

1. Eilverfügung Nr. 1 /2024 

Folgende Bonus- oder Maluspunkte werden festgestellt:  
 

 
Zivilkammer ursprünglich 

vergebene 
Punktzahl 

(insgesamt) 

erforderliche 
Punktzahl 

(insgesamt) 

Bonus (-) 
Malus (+) 

1 34,7 53,3 - 18,6 

2 0 0 0 

4 24,6 32,6 - 8 

6 34,2 71,4 - 37,2 

8 13,2 17,6 - 4,4 

11 11,4 19,4 - 8 

12 22,8 47,6 - 24,8 

13 0 0 0 



 
 

 

 

2.  Eilverfügung Nr. 2/2024 

a) Herr Richter (auf Probe) Helbig ist ab dem 05.02.2024 aus der  1. Zivilkammer 

ausgeschieden.  

b) Herr Richter am Landgericht Dr. Peter wird der 1. Zivilkammer ab dem 12.02.2024 mit 

einem Arbeitskraftanteil von 5 % zugewiesen. Er scheidet in diesem Umfang aus der 

2. Zivilkammer aus. 

c) Die Turnuslänge der 1. Zivilkammer wird ab dem 13.02.2024 auf 19 Punkte 

festgesetzt.  

 

Die Eilverfügungen Nr. 1/2024 vom 01.02.2024 sowie Nr. 2/2024 vom 12.02.2024 werden 

genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

Potsdam, den 27. Februar 2024 

 

 

 

gez. Dr. Matthiessen   gez. Feldmann  gez. Jost 

 

gez. Wermelskirchen   gez. Gawlas    gez. Raeck 

 

gez. Schulz    gez. Soltani-Teschner gez. Wallbaum 

   

 


